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Sachverhalt: 

A.  

A.a Die Vorsorgestiftung B._______ (nachfolgend: Vorsorgestiftung oder 

Vorsorgeeinrichtung oder Beschwerdegegnerin) ist eine Personalvorsorge-

stiftung mit Sitz in (…) (vgl. […], abgerufen am 29.4.2024). Sie ist einzig im 

Bereich der überobligatorischen Vorsorge tätig (vgl. […], abgerufen am 

29.4.2024) und untersteht der Aufsicht der BVG- und Stiftungsaufsicht des 

Kantons Zürich (BVS, nachfolgend: Aufsichtsbehörde oder Vorinstanz; vgl. 

[…], abgerufen am 29.4.2024). 

A.b A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) arbeitete von (…) bis zu 

seiner Pensionierung im Dezember 2015 als (…) der Ausgleichskasse 

C._______ und war in diesem Zeitraum als Aktiver bei der Vorsorgestiftung 

versichert. Anlässlich seines Altersrücktritts per 31. Dezember 2015 rich-

tete die Vorsorgestiftung ihm sein Altersguthaben als reglementarische Al-

tersleistung aus (vgl. Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 15. Juni 2022, 

S. 2 Ziff. 2, Akten im Beschwerdeverfahren [nachfolgend: BVGer-act.] 1, 

Beilage 1).  

A.c Der Beschwerdeführer gelangte mit Schreiben vom 26. März 2015 an 

die Vorsorgestiftung mit der Bitte um Ausrichtung einer ausserordentlichen 

Einmaleinlage, wie sie nach bisheriger "Usance" langjährigen Versicherten 

jeweils zugestanden worden sei (vgl. Vorakten 9, Beilage 1).  

A.d Die Vorsorgestiftung hielt in ihrem Antwortschreiben vom 30. April 

2015 im Wesentlichen fest, betreffend Einmaleinlagen für langjährige Mit-

arbeiter von D._______ oder für Mitarbeiter von angeschlossenen Unter-

nehmungen könne nicht von einer "Usance" gesprochen werden, da stets 

verschiedene sich gegenseitig kumulativ bedingende Parameter erfüllt sein 

müssten. Die entsprechende Vorsorgesituation sei jeweils sorgfältig für die 

Einmaleinlage analysiert worden. Neben einer mehrjährigen Anstellung sei 

auch das angesparte Altersguthaben bei der Vorsorgestiftung massgebend 

gewesen, da dies stets gemäss Reglement voll ausbezahlt werde. Die Vor-

sorgestiftung ersuchte den Beschwerdeführer um eine "überschlagsmäs-

sige" Konkretisierung seiner Überlegungen für eine Einmaleinlage (vgl. 

Vorakten 9, Beilage 2).  

A.e Mit Schreiben vom 20. Oktober 2015 ersuchte der Beschwerdeführer 

um eine Berechnung der Einmaleinlage analog zu zwei ihm bekannten an-

deren Fällen (vgl. Vorakten 9, Beilage 3).  
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A.f Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 teilte die Vorsorgestiftung dem 

Beschwerdeführer mit, der Stiftungsrat habe seine schriftliche Anfrage be-

treffend eine ausserordentliche Einmaleinlage an der zweiten Jahressit-

zung 2015 diskutiert. Entscheidungsgrundlage für eine ausserordentliche 

Einmaleinlage für Destinatäre, die ins ordentliche Rentenalter einträten, 

könne alleine eine Analyse der individuellen Vorsorgesituation sein. Das 

angesparte Altersvorsorgekapital des Beschwerdeführers in der Höhe von 

Fr. (…) bzw. eine monatliche Rente von Fr. (…) sei mehr als nur komforta-

bel zu bezeichnen, dies erst recht, wenn die überobligatorische Kaderver-

sicherung als ergänzende Vorsorge zu den ordentlichen Vorsorgesyste-

men betrachtet werde. Der Stiftungsrat sei zum Schluss gekommen, dass 

kein Bedarf einer zusätzlichen Verbesserung der persönlichen Vorsorgesi-

tuation des Beschwerdeführers mittels einer ausserordentlichen Einmal-

einlage aus den freien Stiftungsmitteln angezeigt sei (vgl. Vorakten 1, Bei-

lage 4).  

A.g Am 14. März 2016 zeigte Rechtsanwalt Alfred Blesi der Vorsorgestif-

tung an, er sei vom Beschwerdeführer mit der Wahrung dessen Interessen 

in vorsorgerechtlicher Angelegenheit betraut worden. Zudem ersuchte er 

die Vorsorgestiftung um Mitteilung darüber, wo die Parameter für die Aus-

richtung von Einmaleinlagen festgehalten seien und wie sie lauteten (vgl. 

Vorakten 1, Beilage 2). 

A.h Im Antwortschreiben vom 16. März 2016 führte die Vorsorgestiftung im 

Wesentlichen aus, dass es sich bei einer ausserordentlichen Einmalein-

lage im Sinne einer Extragutschrift für Destinatäre, die in den ordentlichen 

Ruhestand träten, nicht um eine reglementarische oder planmässige Ver-

wendung von freien Stiftungsmitteln handle, sondern der Stiftungsrat als 

oberstes Organ in Wahrnehmung seiner Gesamtverantwortung von Fall zu 

Fall vor dem Hintergrund der finanziellen Lage und der Ertragskraft der 

Stiftung entscheide. Vor dem jeweils aktuellen Hintergrund der individuel-

len Vorsorge seien folgende sich gegenseitig bedingende Parameter im 

Rahmen einer ausserordentlichen Einmaleinlage zu nennen: 1. Lohn (ver-

sicherter Lohn), 2. Stellung im Unternehmen, 3. Höhe des reglementari-

schen Anspruchs (Altersguthaben) und 4. Zivilstand und familienrechtliche 

Verpflichtungen. Weiter hielt die Vorsorgestiftung fest, sie gehe aufgrund 

des Schreibens vom 14. März 2016 davon aus, dass der Rechtsvertreter 

des Beschwerdeführers die Mitteilung vom 11. Dezember 2015, in welcher 

der Entscheid des Stiftungsrats ausführlich und konkret dargelegt worden 

sei, nicht vorliegen habe, weshalb dieses Schreiben in Kopie beigefügt sei 

(vgl. Vorakten 9, Beilage 5).  
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A.i Mit Schreiben vom 24. März 2016 liess der Beschwerdeführer geltend 

machen, dass auch eine Vorsorgeeinrichtung, welche nur ausserobligato-

rische Leistungen erbringe, zahlreiche Bestimmungen des BVG zu beach-

ten habe. Er liess die Vorsorgeeinrichtung erneut auffordern, die reglemen-

tarischen Grundlagen für die Ausrichtung von Einmaleinlagen offenzulegen 

und aufzuzeigen, unter welchen Voraussetzungen diese ausbezahlt wür-

den, wie diese im Einzelfall berechnet würden und weshalb der Beschwer-

deführer keinen Anspruch auf eine solche Leistung haben solle (vgl. Vorak-

ten 1, Beilage 6).  

A.j Die Vorsorgestiftung antwortete am 30. März 2016, es liege in der Ver-

antwortung und im Ermessen des Stiftungsrates über die Verwendung der 

freien Stiftungsmittel der Vorsorgestiftung zur Verbesserung der persönli-

chen Altersvorsorge zu befinden. Betreffend die Frage, weshalb der Be-

schwerdeführer keine Extragutschrift aus den freien Stiftungsmitteln erhal-

ten habe, verwies die Vorsorgestiftung auf die Schreiben vom 30. April und 

11. Dezember 2015 und machte weitere Ausführungen zur persönlichen 

Vorsorgesituation des Beschwerdeführers. Sie kam zum Schluss, dass 

aufgrund dessen, dass es sich um die Frage einer ausserordentlichen 

(ausserreglementarischen) Einlage aus den freien Stiftungsmitteln handle 

und der Beschwerdeführer stets den maximal möglichen Vorsorgeschutz 

gemäss Reglement in den letzten zwei Jahrzehnten innegehabt habe, 

seine individuelle Vorsorge zum Zeitpunkt des Eintritts in das ordentliche 

Pensionsalter eben mehr als nur komfortabel zu bezeichnen sei (vgl. 

Vorakten 1, Beilage 7).  

A.k Der Beschwerdeführer wandte sich mit Schreiben vom 17. August 

2016 an die Aufsichtsbehörde und hielt im Wesentlichen fest, dass die Pra-

xis des Stiftungsrats, individuelle Einmaleinlagen nach Gutdünken auszu-

richten, unter anderem die Grundsätze der Planmässigkeit und der Gleich-

behandlung verletze. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die 

zweckgemässe Verwendung des Vorsorgevermögens sei nicht gewährleis-

tet. Die Aufsichtsbehörde werde ersucht, die erforderlichen Schritte zur 

Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands im Sinne von Art. 62 BVG 

in die Wege zu leiten (vgl. Vorakten 1).  

A.l Am 31. August 2016 teilte die Aufsichtsbehörde mit, dass sie die Ein-

gabe des Beschwerdeführers vom 17. August 2016 als Anzeige behandle 

(vgl. Vorakten 2). Sie führte einen zweifachen Schriftenwechsel durch (vgl. 

Vorakten 3, 9 - 15). Am 6. Oktober 2017 hielt sie fest, sie habe den Sach-

verhalt, der Gegenstand der Eingabe vom 17. August 2016 gebildet habe, 
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abgeklärt und Stellungnahmen eingeholt. Die Abklärungen hätten ergeben, 

dass für die Ausrichtung der strittigen Extragutschrift weder ein gesetzli-

cher noch ein reglementarischer Anspruch bestehe, und der Entscheid 

über deren Ausrichtung im pflichtgemässen Ermessen des Stiftungsrates 

gelegen habe. Die Anzeige gebe zu keinen weiteren Massnahmen Anlass 

(vgl. Vorakten 18).  

A.m Mit Schreiben vom 28. Juni 2016 kündigte die Ausgleichskasse 

C._______ den Anschlussvertrag mit der Vorsorgestiftung per 31. Dezem-

ber 2016. Hierauf erkannte der Stiftungsrat der Vorsorgestiftung, dass auf-

grund der Kündigung des Anschlussvertrags drei von zehn Destinatären 

aus der Vorsorgestiftung ausgetreten seien, womit der Tatbestand der 

Teilliquidation gemäss Art. 1 lit. c des Teilliquidationsreglementes vom 24. 

November 2010 erfüllt sei (vgl. Urteil des BVGer C-2881/2019 vom 18. Ok-

tober 2021, Sachverhalt B.a).  

A.n Mit Schreiben vom 29. September 2017 (vgl. Vorakten 10) stellte der 

Beschwerdeführer gegenüber der Aufsichtsbehörde ein Teilliquidations-

überprüfungsbegehren nach Art. 53d Abs. 6 BVG und beantragte unter an-

derem die Überprüfung der Voraussetzungen des Verfahrens und des Ver-

teilplanes. Der Beschwerdeführer machte insbesondere geltend, es solle 

überprüft werden, ob nicht auch Personen, die vor kurzem pensioniert wor-

den seien, aber lange zur Äufnung der freien Mittel beigetragen hätten, in 

die Verteilung einzubeziehen seien (vgl. Vorakten 18). Mit Verfügung vom 

9. Mai 2019 wies die Aufsichtsbehörde die Anträge des Beschwerdeführers 

ab (vgl. Vorakten 19).  

A.o Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 11. Juni 2019 

Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (vgl. Vorakten 20), wobei er 

auch die von der Vorsorgeeinrichtung ausgerichteten ausserordentlichen 

Einmaleinlagen thematisierte (vgl. Vorakten 20, Rz. 42 ff.). Mit im Rahmen 

des Beschwerdeverfahrens eingereichter, unaufgeforderter Stellung-

nahme vom 13. April 2021 (vgl. Vorakten 21) brachte der Beschwerdefüh-

rer vor, die Einmaleinlagen seien auch im Kontext der Teilliquidation rele-

vant. Weiter kritisierte er insbesondere, die Aufsichtsbehörde habe sich in 

ihrer Stellungnahme vom 6. Oktober 2017 nicht mit seinen Vorbringen aus-

einandergesetzt (vgl. Vorakten 21, Rz. 6). Mit Urteil C-2881/2019 vom 18. 

Oktober 2021 (Vorakten 22) hiess das Bundesverwaltungsgericht die Be-

schwerde in Bezug auf die Einmaleinlagen im Sinne der Erwägungen teil-

weise gut und überwies die Eingabe des Beschwerdeführers vom 13. April 

2021 als Gesuch um Erlass einer anfechtbaren Verfügung an die 
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Aufsichtsbehörde. Im Übrigen wies es die Beschwerde ab (vgl. Dispositiv-

ziffer 1 des Urteils).  

Konkret nahm das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen der Prüfung, ob 

die Stellungnahme der Vorinstanz vom 6. Oktober 2017 als Verfügung zu 

betrachten ist, zunächst eine rechtliche Qualifikation der Eingabe des Be-

schwerdeführers vom 17. August 2016 vor (vgl. E. 2.3.5.3). In E. 2.3.5.4 

erwog es, der Beschwerdeführer habe als Versicherter ein besonderes per-

sönliches Interesse an der Verfolgung des Stiftungszwecks gehabt. Zudem 

sei er vor der Pensionierung gestanden und habe damit auch ein eigenes 

Interesse an den Verteilkriterien für die Ausrichtung von Einmaleinlagen im 

Zuge einer Pensionierung gehabt. Damit sei er zur Erhebung einer Auf-

sichtsbeschwerde legitimiert gewesen. Die Voraussetzungen für eine Auf-

sichtsbeschwerde seien erfüllt. Folglich stelle die Eingabe des Beschwer-

deführers vom 17. August 2016 eine Aufsichtsbeschwerde dar. In E. 2.3.5.5 

hielt das Bundesverwaltungsgericht sodann fest, das Schreiben der Vor-

instanz vom 6. Oktober 2017 sei als Information an den Beschwerdeführer 

zu charakteririsieren, welche keine Rechtswirkungen ausgelöst habe, so 

dass es damit an einem wesentlichen Element der Verfügung im Sinne von 

Art. 5 VwVG fehle. In E. 2.3.5.8 kam es zum Schluss, der Beschwerdefüh-

rer habe Anspruch darauf, dass seine Aufsichtsbeschwerde vom 17. Au-

gust 2016 von der Vorinstanz mittels Verfügung beurteilt werde, und er 

habe diesbezüglich Parteistellung. Die Eingabe vom 13. April 2021 sei als 

– an die falsche Instanz eingereichtes – Gesuch um Erlass einer anfecht-

baren Verfügung zur Behandlung an die Vorinstanz zu überweisen.  

A.p Nachdem das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-2881/2019 

vom 18. Oktober 2021 in Rechtskraft erwachsen war, wandte sich die Auf-

sichtsbehörde mit Schreiben vom 21. Februar 2022 an den Beschwerde-

führer und hielt, fest, die Entgegennahme der Eingabe vom 17. August 

2016 als Aufsichtsbeschwerde bedeute, dass die Eingabe im Unterschied 

zu einer Anzeige gewisse Eintretensvoraussetzungen, insbesondere eine 

rechtzeitige Beschwerdeerhebung, erfüllen müsse. Sie forderte den Be-

schwerdeführer auf, sich zur Rechtzeitigkeit der Aufsichtsbeschwerde vom 

17. August 2016 zu äussern (vgl. Vorakten 24). In der Stellungnahme vom 

23. März 2022 verwies der Beschwerdeführer auf E. 2.3.5.4 des Urteils des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Oktober 2021, wonach er zur Erhe-

bung einer Aufsichtsbeschwerde legitimiert gewesen sei und die Voraus-

setzungen für eine Aufsichtsbeschwerde erfüllt gewesen seien (vgl. Vorak-

ten 25). Nachdem auf Aufforderung der Aufsichtsbehörde hin auch die Vor-

sorgestiftung am 22. April 2022 Stellung genommen hatte, verfügte die 
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Aufsichtsbehörde am 15. Juni 2022, es werde auf die Beschwerde nicht 

eingetreten (vgl. Verfügungsdispositiv Ziff. I). Zur Begründung hielt sie im 

Wesentlichen fest, das Bundesverwaltungsgericht habe die Frage, ob die 

als Aufsichtsbeschwerde zu betrachtende Eingabe vom 17. August 2016 

rechtzeitig erfolgt sei, nicht behandelt. Im Lichte der zitierten Rechtspre-

chung (Urteil des BGer 9C_15/2019 vom 21. Mai 2019) erscheine bereits 

das Schreiben des Beschwerdeführers vom 14. März 2016 an die Vorsor-

gestiftung gut drei Monate nach dem abschlägigen Bescheid (vom 11. De-

zember 2015) als reichlich spät. Die nach dem Schreiben der Vorsorgestif-

tung vom 30. März 2016 beanspruchte Überprüfungs- und Überlegungs-

frist von mehr als vier Monaten sei in jedem Fall als unangemessen lang 

zu betrachten. Unter Berücksichtigung der erwähnten Rechtsprechung sei 

die Aufsichtsbeschwerde vom 17. August 2016 demzufolge als verspätet 

zu betrachten, weshalb darauf nicht einzutreten sei (vgl. BVGer-act. 1, Bei-

lage 1).  

B.  

B.a Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer, nach wie vor 

vertreten durch Rechtsanwalt Alfred Blesi, mit Eingabe vom 7. Juli 2022 

Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragte, der Nichtein-

tretensentscheid der Aufsichtsbehörde vom 15. Juni 2022 sei aufzuheben 

und die Aufsichtsbehörde sei anzuweisen, die Aufsichtsbeschwerde vom 

17. August 2016 materiell zu prüfen und darüber mittels anfechtbarer Ver-

fügung zu entscheiden. Zur Begründung hielt er im Wesentlichen fest, be-

treffend das Schreiben vom 11. Dezember 2015 sei nicht erstellt, wann er 

dieses erhalten habe. Nachweislich sei ihm das Schreiben vom 11. Dezem-

ber 2015 erstmals als Beilage zum Schreiben vom 16. März 2016 zuge-

gangen. Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz treffe es im Weiteren 

nicht zu, dass er nach der Mitteilung der Beschwerdegegnerin vom 

30. März 2016 untätig geblieben sei: Am 14. April 2016 habe er sich an ein 

Stiftungsratsmitglied gewendet im Hinblick darauf, dass das Thema seiner 

Einmaleinlage an der nächsten Stiftungsratssitzung vom 29. April 2016 

traktandiert gewesen sei. Im Verlauf des Montas Mai 2016 habe ihn der 

betreffende Stiftungsrat darüber informiert, dass der Stiftungsrat an seinem 

Entscheid festgehalten habe. Am 10. Juni 2016 habe er von der Beschwer-

degegnerin weitere Unterlagen, insbesondere die Jahresrechnungen, ver-

langt, welche ihm am 4. Juli 2016 zugestellt worden seien. Nachdem auch 

diese Unterlagen keine Rückschlüsse darauf zugelassen hätten, wovon die 

Beschwerdegegnerin die Einmaleinlagen abhängig gemacht habe und wie 
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sich diese berechneten, habe er am 17. August 2016 die Aufsichtsbe-

schwerde eingereicht (vgl. BVGer-act. 1).  

B.b Der mit Zwischenverfügung vom 12. Juli 2022 eingeforderte Kosten-

vorschuss in Höhe von Fr. 3'000.– (vgl. BVGer-act. 2) ging am 14. Juli 2022 

bei der Gerichtskasse ein (vgl. BVGer-act. 3).  

B.c Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Beschwerdeantwort vom 

22. Juli 2022, der vorinstanzliche Entscheid vom 15. Juni 2021 sei vollum-

fänglich zu schützen. Sie brachte insbesondere vor, selbst wenn der Be-

schwerdeführer das Schreiben vom 11. Dezember 2015 erst zu Beginn des 

Jahres 2016 erhalten hätte, wäre eine unangemessen lange Überprü-

fungs- und Überlegungsfrist von sieben Monaten und zwei Wochen bis zur 

Beschwerdeeingabe vom 17. August 2016 verstrichen. Auch ab Beauftra-

gung der anwaltlichen Vertretung am 14. März 2016 gerechnet, sei die 

Überprüfungs- und Überlegungsfrist bis zur Eingabe vom 17. August 2016 

(fünf Monate und zwei Tage) als unangemessen lang zu bezeichnen (vgl. 

BVGer-act. 6).  

B.d Am 14. September 2022 beantragte die Vorinstanz vernehmlassungs-

weise, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden 

könne. Eventualiter sei die Beschwerde in dem Sinne gutzuheissen, dass 

die Sache an die Vorinstanz zur materiellen Beurteilung zurückgewiesen 

werde, wobei die Kosten infolge Verletzung der Mitwirkungspflicht im Auf-

sichtsbeschwerdeverfahren dem Beschwerdeführer aufzuerlegen seien. 

Zur Begründung hielt sie hauptsächlich fest, bei den neuen Vorbringen des 

Beschwerdeführers betreffend die von ihm im Zeitraum ab 30. März 2016 

bis 17. August 2016 unternommenen Schritte handle es sich um unechte 

Noven, die der Beschwerdeführer bereits vor Erlass der Verfügung hätte 

vorbringen können, wurde er doch am 21. Februar 2022 eigens zu einer 

Stellungnahme betreffend die Rechtzeitigkeit der Aufsichtsbeschwerde 

aufgefordert. Sofern die neuen Sachverhaltselemente vom Bundesverwal-

tungsgericht überhaupt zugelassen würden, so sei ihnen entgegenzuhal-

ten, dass es sich um Mitteilungen bzw. Nachfragen gehandelt habe, die 

keinerlei inhaltliche Begründung enthalten und auch nicht um eine solche 

seitens der Gegenpartei ersucht hätten. Es müsse daher dabei bleiben, 

dass die (zweite) Überprüfungs- und Überlegungsfrist spätestens mit Er-

halt des Schreibens vom 30. März 2016 zu laufen begonnen habe und die 

Eingabe bei der Aufsichtsbehörde, welche erst mehr als vier Monate spä-

ter, nämlich am 17. August 2016 erfolgt sei, als verspätet zu betrachten sei 

(vgl. BVGer-act. 7).  
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B.e Mit Replik vom 17. Oktober 2022 hielt der Beschwerdeführer an seinen 

Beschwerdeanträgen fest. In der Begründung fügte er insbesondere an, er 

habe auf die Aufforderung der Vorinstanz vom 21. Februar 2022 in guten 

Treuen darauf hingewiesen, dass das Bundesverwaltungsgericht in 

E. 2.3.5.4 des Urteils festgehalten habe, er sei zur Erhebung einer Auf-

sichtsbeschwerde legitimiert und die Voraussetzungen für eine solche 

seien erfüllt gewesen. Wäre die Aufsichtsbeschwerde vom 17. August 2016 

nach Auffassung des angerufenen Gerichts verspätet gewesen, wären die 

Voraussetzungen nicht erfüllt gewesen (vgl. BVGer-act. 9).  

B.f Die Vorinstanz hielt mit Duplik vom 16. November 2022 an ihren ver-

nehmlassungsweise gestellten Anträgen fest. Zu den Vorbringen des Be-

schwerdeführers in der Replik führte sie aus, sie habe entgegen der An-

sicht des Beschwerdeführers in der angefochtenen Verfügung mit Verweis 

auf das Urteil des Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich festgehalten, 

dass die Beschwerdelegitimation gegeben sei. Zur Rechtzeitigkeit habe 

sich das Bundesverwaltungsgericht nicht geäussert (vgl. BVGer-act. 11).  

B.g Mit Stellungnahme vom 18. November 2022 hielt die Beschwerdegeg-

nerin an den in der Beschwerdeantwort gestellten Anträgen fest (vgl. 

BVGer-act. 12).  

C.  

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Un-

terlagen wird – soweit erforderlich – in den nachfolgenden Erwägungen 

näher eingegangen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 74 Abs. 1 des Bun-

desgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 

und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) in Verbindung mit Art. 31-33 VGG 

Beschwerden gegen Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereich der 

beruflichen Vorsorge. Da die Vorinstanz vorliegend in ihrer Funktion als 

BVG Aufsichtsbehörde verfügt hat, ist das Bundesverwaltungsgericht zur 

Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Der Beschwerdefüh-

rer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung durch diese besonders 

berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder 

Abänderung (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Nachdem auch der Kostenvorschuss 
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rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die frist- und form-

gerecht eingereichte Beschwerde einzutreten (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 

Abs. 1 VwVG).  

2.  

2.1 Anfechtungsobjekt und damit Begrenzung des Streitgegenstandes des 

vorliegenden Beschwerdeverfahrens (vgl. BGE 131 V 164 E. 2.1) bildet die 

Verfügung vom 15. Juni 2022, mit welcher die Vorinstanz auf die Aufsichts-

beschwerde des Beschwerdeführers vom 17. August 2016 gegen den Ent-

scheid des Stiftungsrates, ihm anlässlich seiner Pensionierung keine aus-

serordentliche Einmaleinlage auszurichten, nicht eingetreten ist. Streitge-

genstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens kann lediglich die 

Frage bilden, ob die Vorinstanz zu Recht nicht auf die Aufsichtsbeschwerde 

eingetreten ist. Nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung und damit 

nicht Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren ist die materielle Beur-

teilung des Entscheids des Stiftungsrats betreffend Nichtausrichtung einer 

ausserordentlichen Einmaleinlage an den Beschwerdeführer (vgl. MO-

SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-

tungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 2.8; BVGE 2011/30 E. 3).  

2.2 Aus der Rechtsanwendung von Amtes wegen folgt, dass das Bundes-

verwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz nicht an die rechtliche Begrün-

dung der Begehren gebunden ist (Art. 62 Abs. 4 VwVG) und eine Be-

schwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen (teil-

weise) gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit ei-

ner von der Vorinstanz abweichenden Begründung bestätigen kann (vgl. 

BVGE 2007/41 E. 2 m.H.; Urteil des BVGer A-2301/2016 vom 8. Februar 

2017 E. 1.3 m.H.). 

3.  

3.1 Nach Art. 61 Abs. 1 BVG bezeichnen die Kantone die zuständige Be-

hörde für die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen sowie die Einrichtun-

gen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit Sitz im 

Kantonsgebiet. Der Kanton Zürich hat die BVG- und Stiftungsaufsicht des 

Kantons Zürich als zuständige Aufsichtsbehörde bezeichnet (Art. 2 Abs. 1 

Bst. b und Art. 11 des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht des 

Kantons Zürich vom 11. Juli 2011 [BVSG; LS 833.1]. 

3.2 Gemäss Art. 84 Abs. 2 ZGB hat die Aufsichtsbehörde dafür zu sorgen, 

dass das Stiftungsvermögen seinen Zwecken gemäss verwendet wird (vgl. 
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auch Art. 62 Abs. 1 BVG). Aus dieser Bestimmung haben Lehre und Recht-

sprechung eine Stiftungsaufsichtsbeschwerde mit Anspruch auf Eintreten 

und Einräumung von Parteirechten abgeleitet. Als Rechtsmittel sui generis 

gründet sie in der Zivilgesetzgebung, weshalb die Grundsätze des Verwal-

tungsverfahrensrechts auf sie nicht direkt, sondern nur sinngemäss an-

wendbar sind (BGE 107 II 385 E. 3 und 4; Urteil des BGer 9C_823/2011 

vom 23. März 2012 E. 2.1). Mit einer Stiftungsaufsichtsbeschwerde an die 

BVG-Aufsichtsbehörde gemäss Art. 61 ff. BVG kann nicht nur ein bestimm-

tes Verhalten der Vorsorgeeinrichtung beanstandet werden, sondern auch 

der Erlass konkreter aufsichtsbehördlicher Verfügungen verlangt werden. 

Bei dieser Aufsichtsbeschwerde handelt es sich um ein förmliches Rechts-

mittel, welches dem Einzelnen einen Anspruch auf einen formellen Ent-

scheid gibt (vgl. Urteil des BGer 9C_823/2011 vom 23. März 2012 E. 2.1 

und E. 2.2; Urteil des BVGer A-3146/2018 vom 24. Januar 2019 E. 2.2.4; 

HANS-ULRICH STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur berufli-

chen Vorsorge, 4. Aufl. 2019, Art. 62, S. 274). TRAJKOVA weist darauf hin, 

dass die Eintretensvoraussetzungen der Stiftungsaufsichtsbeschwerde 

aufgrund deren Qualifikation als Rechtsmittel sui generis unbestimmt 

seien. Die alte Lehre und Rechtsprechung hätten sich stets auf Ausführun-

gen zur Beschwerdeberechtigung beschränkt. Für ein ordentliches Rechts-

mittel seien jedoch auch weitere Beschwerdevoraussetzungen notwendig, 

wie insbesondere die Einhaltung der Beschwerdefrist (vgl. RENATA 

TRAJKOVA, Die Stiftungsaufsichtsbeschwerde nach altem und neuem 

Recht – eine Dauerbaustelle, in: AJP 2023, S. 550). Obgleich das Stiftungs-

recht keine Befristung der formellen Stiftungsaufsichtsbeschwerde vor-

sieht, ergibt sich aus der Verpflichtung zu Rechtssicherheit und aus dem 

Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB), welcher auch im öffentli-

chen Prozessrecht anzuwenden ist (vgl. LEHMANN/HONSELL, in: Basler 

Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, N. 4 zur Art. 2 ZGB), eine zeit-

liche Begrenzung dieses Rechts auf den für Beschwerdefristen üblichen 

Rahmen (vgl. Urteile des BVGer B-5442/2016 vom 21. November 2017 E. 

4.3 und A-1703/2017 vom 21. November 2018 E. 2.3). 

3.3 Von der formellen Stiftungsaufsichtsbeschwerde ist die Aufsichtsan-

zeige zu unterscheiden. Jedermann ist gestützt auf Art. 84 Abs. 2 ZGB – 

ohne näher umschriebenes persönliches Interesse – jederzeit berechtigt, 

gegen Handlungen und Unterlassungen des Stiftungsrates eine Anzeige 

bei der Aufsichtsbehörde zu deponieren. Es handelt sich dabei um ein nicht 

förmliches Rechtsmittel, so dass der Anzeigesteller weder Parteistellung 

erhält noch über die Möglichkeit verfügt, förmliche Rechtsmittel gegen ei-

nen negativen Entscheid der Aufsichtsbehörde zu ergreifen. Die 
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Aufsichtsbehörde hat auf Grund von Art. 84 Abs. 2 ZGB zumindest die 

Pflicht, den mitgeteilten Tatsachen nachzugehen und allfällige Massnah-

men von Amtes wegen zu ergreifen (vgl. BGE 107 II 385 E. 3). Auf eine 

Aufsichtsanzeige wird nur eingetreten, wenn Begehren vorgebracht wer-

den, die der Anzeigesteller mit keinem anderen ordentlichen oder ausser-

ordentlichen Rechtsmittel rügen kann (sogenannte Subsidiarität der Auf-

sichtsanzeige, vgl. Urteil des BGer 9C_823/2011 vom 23. März 2012 E. 

2.2), namentlich weil es an Beschwerdevoraussetzungen für die Stiftungs-

aufsichtsbeschwerde, insbesondere der Beschwerdelegitimation oder der 

Rechtzeitigkeit der Beschwerde, fehlt. So hat auch das Bundesverwal-

tungsgericht im Urteil B-5449/2016 vom 21. November 2017 in E. 4.4 fest-

gehalten, dass eine Stiftungsaufsichtsbeschwerde, auf welche die Behörde 

wegen Verspätung nicht eintrete, als Anzeige behandelt werden müsse.  

4.  

Aus den vorliegenden Unterlagen ergibt sich nicht, weshalb die Vorinstanz 

die Eingabe des Beschwerdeführers vom 17. August 2016 zunächst als 

Anzeige und nicht als Stiftungsaufsichtsbeschwerde behandelt hat. Für die 

Vermutung der Beschwerdegegnerin, wonach die Vorinstanz die Eingabe 

deshalb als Anzeige behandelt habe, weil sie die materielle Bearbeitung 

der vom Beschwerdeführer gestellten Rechtsbegehren aufgrund von nicht 

eingehaltenen Beschwerdefristen nicht habe verunmöglichen wollen (vgl. 

BVGer-act. 12, S. 7 Rz. 7), gibt es keine Belege. Die Vorinstanz selbst hat 

sich zu ihrem damaligen Vorgehen nicht geäussert. Aufgrund der recht-

sprechungsgemäss geltenden Subsidiarität der Anzeige hätte sie jeden-

falls zunächst die Eintretensvoraussetzungen für eine Stiftungsaufsichts-

beschwere prüfen und bei Nichterfüllung einer oder mehrerer Vorausset-

zungen einen Nichteintretensentscheid in Form einer Verfügung erlassen 

müssen, bevor sie die Eingabe als Anzeige zu behandeln gehabt hätte. 

Das Bundesverwaltungsgericht prüfte und bejahte im Urteil C-2881/2019 

ausdrücklich die Legitimation des Beschwerdeführers zur Erhebung einer 

Aufsichtsbeschwerde. Es hielt weiter fest, die Voraussetzungen für eine 

Aufsichtsbeschwerde seien erfüllt. Folglich stelle die Eingabe des Be-

schwerdeführers vom 17. August 2016 eine Aufsichtsbeschwerde dar (vgl. 

E. 2.3.5.4). Mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-2881/2019 festge-

stellt – und zwischen den Parteien auch unbestritten – ist somit, dass der 

Beschwerdeführer zur Stiftungsaufsichtsbeschwerde legitimiert ist. Strittig 

ist demgegenüber die Eintretensvoraussetzung der Rechtzeitigkeit der Be-

schwerde.  

5.  

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-II-385%3Ade&number_of_ranks=0#page385
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5.1 Zunächst ist das Vorbringen des Beschwerdeführers zu prüfen, wo-

nach das Bundesverwaltungsgericht im Urteil C-2881/2019 verbindlich 

festgestellt habe, dass die Vorinstanz materiell über die Aufsichtsbe-

schwerde zu befinden habe (vgl. BVGer-act. 1, S. 10 Rz. 33).  

5.1.1 Der Beschwerdeführer hat konkret geltend gemacht, das Bundesver-

waltungsgericht habe in E. 2.3.5.4 festgehalten, dass er zur Erhebung ei-

ner Aufsichtsbeschwerde legitimiert gewesen sei und die Voraussetzungen 

für eine Aufsichtsbeschwerde erfüllt gewesen seien. Wäre die Aufsichtsbe-

schwerde vom 17. August 2016 nach Auffassung des Bundesverwaltungs-

gerichts verspätet gewesen, wären die Voraussetzungen nicht erfüllt ge-

wesen (vgl. BVGer-act. 9, S. 4, Rz. 5). Mit anderen Worten bringt der Be-

schwerdeführer vor, das Bundesverwaltungsgericht habe mit Urteil 

C-2881/2019 insbesondere auch die Rechtzeitigkeit der Aufsichtsbe-

schwerde verbindlich bejaht.  

5.1.2 Die Vorinstanz hat in der Duplik dagegengehalten, das Bundesver-

waltungsgericht habe sich im besagten Urteil nicht zur Rechtzeitigkeit der 

Beschwerde geäussert. In den zitierten Erwägungen sei es nur um die 

rechtliche Qualifikation der Eingabe des Beschwerdeführers vom 17. Au-

gust 2016 gegangen. Diese rechtliche Qualifikation habe deshalb vorge-

nommen werden müssen, weil sie sich nicht ohne Weiteres aus der Ein-

gabe selbst ergeben habe. Die gerichtliche Feststellung, dass die Voraus-

setzungen für eine Aufsichtsbeschwerde erfüllt seien, sei im Gesamtzu-

sammenhang so zu verstehen, dass alle Merkmale einer Aufsichtsbe-

schwerde gegeben gewesen seien, weshalb die Eingabe vom 17. August 

2016 als solche (und nicht als Anzeige) zu betrachten gewesen sei. Zu den 

weiteren, kumulativ zu erfüllenden Eintretensvoraussetzungen einer Auf-

sichtsbeschwerde, insbesondere zur Frage der Rechtzeitigkeit, lasse sich 

daraus jedoch nichts ableiten (vgl. BVGer-act. 11, S. 2 f. Rz. 2).  

5.1.3 Rechtsprechungsgemäss ist nur das Dispositiv, nicht aber die Be-

gründung eines Entscheides anfechtbar. Verweist indessen das Dispositiv 

eines Rückweisungsentscheides ausdrücklich auf die Erwägungen, wer-

den diese zu dessen Bestandteil und haben, soweit sie zum Streitgegen-

stand gehören, an der formellen Rechtskraft teil. Dementsprechend sind 

die Motive, auf die das Dispositiv verweist, für die Behörde, an welche die 

Sache zurückgewiesen wird, bei Nichtanfechtung verbindlich (vgl. BGE 113 

V 159 E. 1c; Urteil des BGer 8C_562/2009 vom 11. Dezember 2009 

E. 1.1.2).  
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5.1.4 In Dispositivziffer 1 des rechtkräftigen Urteils C-2881/2019 heisst es, 

die Beschwerde werde in Bezug auf die Einmaleinlagen im Sinne der Er-

wägungen teilweise gutgeheissen und die Eingabe des Beschwerdefüh-

rers vom 13. April 2021 als Gesuch um Erlass einer anfechtbaren Verfü-

gung an die Vorinstanz überwiesen. Aufgrund des Verweises "im Sinne der 

Erwägungen" sind entsprechend der dargelegten Rechtsprechung betref-

fend Rückweisungsentscheide auch die in den Erwägungen enthaltenen 

Motive für die Vorinstanz verbindlich. Entgegen der Ansicht des Beschwer-

deführers ergibt sich indes weder aus dem Dispositiv noch aus den betref-

fenden Erwägungen, dass die Vorinstanz die als Aufsichtsbeschwerde zu 

betrachtende Eingabe des Beschwerdeführers vom 17. August 2016 direkt 

materiell hätte prüfen müssen. Das Bundesverwaltungsgericht stellte ein-

zig verbindlich fest, dass die Vorinstanz eine anfechtbare Verfügung zu er-

lassen habe, was auch die Möglichkeit des Erlasses einer Nichteintretens-

verfügung einschliesst. In den zugrunde liegenden Erwägungen ging es 

um die rechtliche Qualifikation der Eingabe des Beschwerdeführers vom 

17. August 2016 bzw. um die Frage, ob diese Eingabe von der Vorinstanz 

als Stiftungsaufsichtsbeschwerde und nicht lediglich als Anzeige hätte be-

handelt werden müssen. Aufgrund des Grundsatzes der Subsidiarität der 

Anzeige gegenüber dem förmlichen Rechtsmittel der Stiftungsaufsichtsbe-

schwerde prüfte das Bundesverwaltungsgericht zu diesem Zweck, ob der 

Beschwerdeführer zur Erhebung einer Aufsichtsbeschwerde berechtigt ge-

wesen war. Dies aufgrund des Umstands, dass die Beschwerdelegitima-

tion als eine von mehreren Voraussetzungen für die Erhebung einer Auf-

sichtsbeschwerde und damit gleichzeitig als Unterscheidungskriterium zur 

formlosen Anzeige in Nachachtung der früheren Rechtsprechung jeweils 

im Vordergrund stand (vgl. z.B. Urteil des BVGer B-2948/2017 vom 21. De-

zember 2017 E. 4 m.H.; vgl. auch oben E. 3.2). Aus E. 2.3.5.4 ist zu ent-

nehmen, dass das Bundesverwaltungsgericht einzig die Beschwerdelegiti-

mation des Beschwerdeführers zur Erhebung der Aufsichtsbeschwerde ge-

prüft hat, womit sich auch die an diese Prüfung anschliessende Feststel-

lung, wonach die Voraussetzungen für eine Aufsichtsbeschwerde gegeben 

seien, einzig auf die Beschwerdelegitimation beziehen kann. Eine Prüfung 

anderer Eintretensvoraussetzungen, insbesondere der Rechtzeitigkeit der 

Beschwerde, fand demgegenüber nicht statt. Dass die Vorinstanz im Rah-

men der Behandlung der Eingabe des Beschwerdeführers vom 17. August 

2016 als Aufsichtsbeschwerde zunächst die Rechtzeitigkeit der Be-

schwerde als weitere Eintretensvoraussetzungen geprüft hat, ist demnach 

nicht zu beanstanden.  
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5.2 Im Weiteren ist zu prüfen, ob die Vorinstanz die Voraussetzung der 

Rechtzeitigkeit der Stiftungsaufsichtsbeschwerde vom 17. August 2016 zu 

Recht verneint hat.  

5.2.1 Wie bereits erwähnt sieht das Stiftungsrecht keine Befristung der for-

mellen Stiftungsaufsichtsbeschwerde vor. Die Erforderlichkeit einer Befris-

tung des Beschwerderechts wurde indes in ständiger Rechtsprechung wie-

derholt bestätigt. Allerdings ist die Rechtsprechung weder hinsichtlich der 

Grundlage noch der Dauer der Frist zur Erhebung einer Stiftungsaufsichts-

beschwerde einheitlich:   

Das Bundesverwaltungsgericht ist wiederholt in analoger Anwendung von 

Verwaltungsrecht (beispielsweise Art. 50 Abs 1 und Art. 79 Abs. 2 VwVG) 

von einer 30-tägigen Beschwerdefrist ausgegangen (vgl. Urteile des 

BVGer B-5449/2016 vom 21. November 2017 E. 5.2 und B-1932/2017 vom 

6. November 2018 E. 7.5). In einem weiteren Fall hat es ebenfalls eine 30-

tägige Frist angewendet, allerdings – wie bereits in früheren Urteilen des 

Bundesgerichts geschehen – unter analoger Anwendung von Art. 75 ZGB 

(vgl. Urteil des BVGer A-1703/2017 vom 21. November 2018 E. 2.3 mit 

Hinweis auf die Urteile des BGer 5A_439/2016 vom 1. Dezember 2016 

E. 4.1 und 5A_602/2008 vom 25. November 2008 E. 2.3.3).  

Letzteres Urteil wurde vom Bundesgericht mit Urteil 9C_15/2019 vom 

21. Mai 2019 im Ergebnis bestätigt. In diesem Urteil diskutierte das Bun-

desgericht verschiedene Analogien zur Bestimmung der Frist für die Stif-

tungsaufsichtsbeschwerde. Es hielt fest, als Grundlagen müssten primär 

der Vorsorgevertrag resp. das Reglement sowie subsidiär das Stiftungs-

recht, wie es unmittelbar oder sinngemäss nach den Bestimmungen des 

ZGB gelte, herhalten: Wann immer ein Stiftungsorgan sich aus mehreren 

Personen zusammensetze, liege es – in Ermangelung einer spezifischen 

stiftungsrechtlichen Regelung – nahe, die Art. 64 ff. ZGB über die Art und 

Weise des Funktionierens der Vereinsorgane analog heranzuziehen, so-

weit in Stiftungsurkunde und -reglement nichts bestimmt sei. Art. 75 

ZGB statuiere eine 30-tägige Frist, die mit der Kenntnisnahme des Be-

schlusses zu laufen beginne. Indes dürfe nicht übersehen werden, dass 

das geltende Stiftungsrecht des ZGB kein optimales Organisationsmuster 

für Vorsorgeeinrichtungen sei und in vielfältiger Weise für die berufsvorsor-

gerechtlichen Zwecke angepasst werden müsse (vgl. E. 3.1.1). Wegen der 

materiellen Nähe zur Anfechtung des Verteilungsplans im Kontext einer 

Teilliquidation steche u.a. der diesbezügliche Modus als analoge Richt-

schnur ins Auge. Gehe es im Rahmen einer Teilliquidation um die generelle 



C-2976/2022 

Seite 16 

Erstellung eines Verteilungsplans von freien Mitteln, normiere Art. 53d Abs. 

6 BVG ein ausdrückliches Anfechtungsrecht vor der Aufsichtsbehörde. Da 

im Gesetz keine Frist festgelegt werde, innert der Beschwerde erhoben 

werden könne, obliege es der Vorsorgeeinrichtung, diese gemäss Art. 53b 

BVG im Teilliquidationsreglement zu regeln. Dabei sei in der Praxis verbrei-

tet, dass das Teilliquidationsreglement vorab – nach erfolgter Information 

über die Ausgestaltung des Verteilungsplans – ein internes Einsprachever-

fahren vorsehe. Dafür werde üblicherweise eine Frist von 30 Tagen ab Zu-

stellung der Information gesetzt. Könne eine Einsprache nicht bereinigt 

werden, lasse sich regelmässig folgendes Prozedere antreffen: Entweder 

überweise der Stiftungsrat die Einsprache direkt an die Aufsichtsbehörde 

oder er setze eine (weitere) 30-tägige Frist an, die den Versicherten in die 

Lage versetze, nach Erhalt der abschlägigen Stellungnahme des Stiftungs-

rats selber an die Aufsichtsbehörde zu gelangen (vgl. E. 3.1.2). Laut Bun-

desgericht sei aber auch Folgendes denkbar: Mangle es an einer regle-

mentarischen Festlegung, innert welcher Frist ein Stiftungsratsbeschluss 

bei der Aufsichtsbehörde anzufechten sei, so biete sich – nebst dem allge-

meinen Rückgriff auf Art. 75 ZGB (vgl. E. 3.1.1), auf die 30-tägige Frist des 

Verwaltungsrechts oder auf das Teilliquidationsverfahren (vgl. E. 3.1.2) – 

durchaus an, die in anderen Bereichen des Sozialversicherungsrechts ent-

wickelte Rechtsprechung zur Einräumung einer angemessenen Bedenk-

frist bei Entscheiden im formlosen Verfahren sinngemäss heranzuziehen. 

Massgebend wäre diesfalls in etwa, wie komplex die Materie sei, ob die 

betreffende Person sachkundig sei und ob die Vorsorgeeinrichtung den Be-

schluss begründet habe oder nicht (vgl. E. 3.1.3 mit Hinweisen).  

Das Bundesgericht kam in casu zum Schluss, dass die zwischen dem In-

formationsschreiben der Vorsorgeeinrichtung und der Nachfrage des Be-

schwerdeführers liegenden rund dreieinhalb Monate angesichts der kon-

kreten Merkmale dieses Falles eine unangemessen lange Überprüfungs- 

und Überlegungsfrist darstellten. Die insgesamt zwischen dem Informati-

onsschreiben der Vorsorgeeinrichtung und der Aufsichtsbeschwerde ver-

strichene Zeit von über fünf Monaten sei klar zu lange und die Eingabe sei 

in jedem Fall der möglichen Anwendungsanalogien verspätet erfolgt (vgl. 

E. 4.2.1). Damit legte sich das Bundesgericht auf keine der dargelegten 

Varianten zur Bestimmung der Stiftungsaufsichtsbeschwerde fest (vgl. 

E. 3.1.4). Das Urteil wurde in der Literatur kritisiert, da es mit der Einfüh-

rung mehrerer Anwendungsanalogien und dem Verzicht, sich auf eine Al-

ternative festzulegen, die Rechtsunsicherheit erheblich erhöhe (vgl. JA-

KOB/EICHENBERGER/KALT/TRAJKOVA/WALTER, Verein – Stiftung – Trust, Ent-

wicklungen 2019, njus.ch, 2020, S. 52 ff.; vgl. auch RENATA TRAJKOVA, Die 
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Stiftungsaufsichtsbeschwerde nach altem und neuem Recht – eine Dauer-

baustelle, in: AJP 2023, S. 552).   

5.2.2 Gemäss Verfügungsbegründung der Vorinstanz legte sie ihrem Ent-

scheid das Urteil des BGer 9C_15/2019 zu Grunde und hielt fest, ab dem 

Erhalt des abschlägigen Bescheids der Vorsorgestiftung vom 11. Dezem-

ber 2015 habe gemäss zitierter Rechtsprechung eine erste von allenfalls 

zwei Fristen zu laufen begonnen. Wann genau das Schreiben vom 11. De-

zember 2015 beim Beschwerdeführer eingegangen sei, sei nicht bekannt, 

könne aber offen bleiben. Ebenfalls offen bleiben könne, ob zwingend ein 

zweistufiges Anfechtungsverfahren gelte und wie lange die konkret einzu-

haltenden Fristen zu bemessen wären. Im Lichte der zitierten Rechtspre-

chung erscheine bereits das Schreiben des Beschwerdeführers vom 14. 

März 2016 an die Vorsorgestiftung gut drei Monate nach dem abschlägigen 

Bescheid als reichlich spät. Aufgrund des Umstands, dass der Beschwer-

deführer den Bescheid vom 11. Dezember 2015 mit überwiegender Wahr-

scheinlichkeit relativ kurz vor Weihnachten erhalten haben dürfte und er zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht anwaltlich vertreten gewesen sei, möge diese 

Zeitspanne noch erklärbar sein. Nicht mehr nachvollziehbar sei jedoch in 

der Folge das erneute Zuwarten des Beschwerdeführers zwischen der letz-

ten Antwort der Vorsorgestiftung vom 30. März 2016 und der Eingabe bei 

der Aufsichtsbehörde am 17. August 2016. Angesichts der konkreten Merk-

male des Falls könne nicht von einer komplexen Streitsache gesprochen 

werden. Das letzte Schreiben der Vorsorgestiftung vom 30. März 2016 

habe auch keine wesentlichen neuen Argumente mehr enthalten, sodass 

die danach beanspruchte Überprüfungs- und Überlegungsfrist von mehr 

als vier Monaten in jedem Fall als unangemessen lange zu betrachten sei 

(vgl. BVGer-act. 1, Beilage 1, S. 6 f. Ziff. 12 f.).  

5.2.3 Der Beschwerdeführer hat in der Beschwerde vom 7. Juli 2022 erst-

mals vorgebracht, dass er nach Erhalt des Schreibens der Beschwerde-

gegnerin vom 30. März 2016 nicht untätig geblieben sei, sondern folgende 

weitere Schritte in der Streitsache unternommen habe: Am 14. April 2016 

habe er sich per E-Mail an ein Stiftungsratsmitglied gewandt im Hinblick 

darauf, dass das Thema seiner Einmaleinlage an der nächsten Stiftungs-

ratssitzung vom 29. April 2016 traktandiert gewesen sei. Daraufhin habe 

ihn das betreffende Stiftungsratsmitglied im Verlauf des Monats Mai 2016 

mündlich darüber informiert, dass der Stiftungsrat an seinem Entscheid 

festhalte. Am 10. Juni 2016 habe er von der Beschwerdegegnerin weitere 

Unterlagen verlangt, welche ihm von dieser am 4. Juli 2016 zugestellt wor-

den seien. Für diese Vorbringen reichte der Beschwerdeführer 
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entsprechende Belege ein (vgl. E-Mail vom 14. April 2016, BVGer-act. 1, 

Beilage 2; Schreiben vom 10. Juni 2016 an die Beschwerdegegnerin, 

BVGer-act.1, Beilage 3 sowie Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 4. 

Juli 2016, BVGer-act. 1, Beilage 4).  

5.2.4 Die Beschwerdegegnerin hat sich im Rahmen des vorliegenden Be-

schwerdeverfahrens zu den neuen Sachverhaltsvorbringen des Beschwer-

deführers nicht geäussert (vgl. BVGer-act. 6 und 12). In der Stellungnahme 

vom 18. November 2022 hat sie in ihrer Sachverhaltsdarstellung bezogen 

auf den Zeitraum vom 11. Dezember 2015 bis 14. März 2016 einzig fest-

gehalten, der Beschwerdeführer habe mit "gezieltem und bilateralem An-

sprechen und Nachhaken" bei Mitgliedern des Stiftungsrats versucht, den 

negativen Stiftungsratsentscheid zu kippen (vgl. BVGer-act. 12, S. 6).  

5.2.5 Die Vorinstanz hat in der Vernehmlassung festgehalten, dass es sich 

bei den vom Beschwerdeführer vorgebrachten neuen Sachverhaltsele-

menten um unechte Noven handle, die der Beschwerdeführer bereits im 

vorinstanzlichen Verfahren hätte vorbringen können, zumal er am 21. Feb-

ruar 2022 eigens zu einer Stellungnahme betreffend Rechtzeitigkeit der 

Beschwerde aufgefordert worden sei unter Hinweis auf die einschlägige 

Rechtsprechung. Damit beantragt die Vorinstanz sinngemäss die Nichtbe-

rücksichtigung der neuen Tatsachen. Für den Fall, dass das Gericht die 

Noven zulasse, bestreitet die Vorinstanz deren Rechtserheblichkeit. Konk-

ret hat sie ausgeführt, die Mitteilungen und Nachfragen des Beschwerde-

führers enthielten keinerlei inhaltliche Begründungen und ersuchten auch 

nicht um eine solche seitens der Gegenpartei. Die Argumentation des Be-

schwerdeführers habe sich ausschliesslich auf die Korrespondenz bis und 

mit 30. März 2016 gestützt. Und auch die ihm von der Vorsorgestiftung am 

4. Juli 2016 zugestellten Unterlagen seien für seine Argumentation nicht 

mehr erforderlich gewesen, habe er doch bereits vorher Kenntnis über die 

an andere Destinatäre ausgerichteten Einmaleinlagen gehabt (vgl. BVGer-

act. 7, S. 3 Rz. 4 ff.). 

5.2.6 Zu prüfen ist im Folgenden, ob die vom Beschwerdeführer neu vor-

gebrachten Sachverhaltselemente bei der vorliegenden Beurteilung zu be-

rücksichtigen sind.  

5.2.6.1 Da im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

der Sachverhalt zum Zeitpunkt des Urteils massgebend ist, dürfen im Rah-

men des Streitgegenstandes bisher noch nicht gewürdigte, bekannte wie 

auch bis anhin unbekannte, neue Sachverhaltsumstände, die sich zeitlich 
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vor dem (sogenannte unechte Nova) oder erst im Laufe des Rechtsmittel-

verfahren (sogenannte echte Nova) zugetragen haben, vorgebracht wer-

den. Gleiches gilt für neue Beweismittel. Selbst verspätete Parteivorbrin-

gen sind zu berücksichtigen, wenn sie als ausschlaggebend erscheinen 

(vgl. Art. 32 Abs. 2 VwVG). Ausnahmsweise können auch rechtserhebliche 

verspätete Vorbringen ausser Acht gelassen werden, wenn sie auf nach-

lässiger Prozessführung beruhen oder der Verschleppung des Prozesses 

dienen. Letztere Voraussetzungen dürfen indessen nur mit Zurückhaltung 

bejaht werden (vgl. MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, a.a.O., Rz. 

2.205 f.).  

5.2.6.2 Entscheidend ist demnach, ob die vom Beschwerdeführer neu vor-

gebrachten Sachverhaltselemente ausschlaggebend bzw. rechtserheblich 

sind. Die Rechtserheblichkeit wäre vorliegend zu bejahen, wenn die Sach-

verhaltselemente für die Bestimmung der Frist zur Erhebung der Stiftungs-

aufsichtsbeschwerde von Relevanz wären. Die Sachverhaltselemente be-

treffen den Zeitraum nach dem Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 

30. März 2016. Die erste Mitteilung der Beschwerdegegnerin an den Be-

schwerdeführer über den abschlägigen Beschluss des Stiftungsrats betref-

fend Ausrichtung einer ausserordentlichen Einmaleinlage datiert vom 

11. Dezember 2015. Beim Stiftungsratsbeschluss bzw. der Mitteilung des 

Beschlusses an den Beschwerdeführer handelt es sich um ein taugliches 

Anfechtungsobjekt, gegen welches eine Stiftungsaufsichtsbeschwerde er-

hoben werden kann (vgl. Urteil des BVGer B-1932/2017 vom 6. November 

2018 E. 4.4 f.). Bevor der Zeitraum ab dem 30. März 2016 beurteilt werden 

kann, muss zunächst geprüft werden, ob der Beschwerdeführer nicht be-

reits im Zeitraum vom 11. Dezember 2015 bis 30. März 2016 eine allenfalls 

bereits ausgelöste Frist für die Erhebung der Stiftungsaufsichtsbe-

schwerde verpasst hat. Diesfalls würde sich die Erforderlichkeit einer Über-

prüfung des Zeitraums ab dem 30. März 2016 erübrigen.  

5.2.6.3 Die Vorinstanz hat in ihrer Verfügungsbegründung festgehalten, es 

sei nicht bekannt, wann das Schreiben vom 11. Dezember 2015 beim Be-

schwerdeführer eingegangen sei. Der Beschwerdeführer habe den Be-

scheid indes mit überwiegender Wahrscheinlichkeit relativ kurz vor Weih-

nachten erhalten (BVGer-act. 1 Beilage 1, S. 6 f. Rz. 12 f.).  

Die Beschwerdegegnerin stützt die Ansicht der Vorinstanz, wonach der Be-

schwerdeführer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kurz vor Weihnachten 

vom Schreiben vom 11. Dezember 2015 Kenntnis genommen habe. Sie 

hat ausgeführt, der Beschwerdeführer habe keinen gegenteiligen Beleg 
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oder ein nachvollziehbares wie glaubwürdiges Indiz in der Beschwerde 

aufgezeigt, welche(r)s dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit behafteten An-

nahme betreffend Datum der Kenntnisnahme des negativen Stiftungsrats-

beschlusses zuwiderlaufe oder dieses gar widerlegen würde (vgl. BVGer-

act. 6, S. 6 Ziff. B.2).  

Nach Darstellung des Beschwerdeführers erhielt er das Schreiben vom 

11. Dezember 2015 erst als Beilage zum Schreiben der Beschwerdegeg-

nerin vom 16. März 2016. Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers hat 

dazu ausgeführt, er habe sich in seiner Eingabe vom 14. März 2016 be-

zeichnenderweise nicht auf das Schreiben vom 11. Dezember 2015 bezo-

gen, sondern auf die Mitteilung der Beschwerdegegnerin vom 30. April 

2015, was darauf hindeute, dass der Beschwerdeführer das mit 11. De-

zember 2015 datierte Schreiben damals noch nicht gehabt habe (vgl. 

BVGer-act. 1, S. 8 Rz. 25).  

5.2.6.4 Eine Partei, der eine Verfügung uneingeschrieben zugestellt wor-

den ist, ist regelmässig nicht in der Lage, das Empfangsdatum nachzuwei-

sen. Daher fällt die Beweislast für dieses Datum der Behörde zu, welche 

die Beweislosigkeit durch den uneingeschriebenen Versand des Aktes ver-

ursacht hat. Wird die Tatsache oder das Datum der Zustellung uneinge-

schriebener Sendungen bestritten, muss im Zweifel auf die Darstellung des 

Empfängers abgestellt werden (Urteile des BGer C 36/02 vom 15. Oktober 

2002, E. 5, 2P.54/2000 vom 5. Juli 2000, E. 3b; BGE 114 III 51; 122 I 97; 

92 I 253). 

5.2.6.5 Zwar handelt es sich bei der Mitteilung der Beschwerdegegnerin 

vom 11. Dezember 2015 über den Stiftungsratsbeschluss betreffend die 

Nichtgewährung einer ausserordentlichen Einmaleinlage an den Be-

schwerdeführer nicht um eine Verfügung, da Vorsorgeeinrichtungen man-

gels hoheitlicher Gewalt keine Befugnis zum Erlass von Verfügungen ha-

ben (vgl. BGE 134 I 166 E. 2.1; 115 V 224 E. 2; Urteil des BGer 

9C_747/2019 vom 27. August 2020 E. 3.2), jedoch löst der Zeitpunkt der 

Empfang der Mitteilung wie bei einer Verfügung eine Beschwerdefrist aus, 

womit sich eine sinngemässe Anwendung der dargelegten rechtspre-

chungsgemässen Grundsätze betreffend die Beweislast der Zustellung 

(vgl. E. 5.2.6.4 hiervor) rechtfertigt. Unbestritten ist, dass die Mitteilung vom 

11. Dezember 2015 von der Beschwerdegegnerin uneingeschrieben ver-

sandt wurde. Somit fällt die Beweislast für das Empfangsdatum der Be-

schwerdegegnerin zu. Jedoch können weder die Beschwerdegegnerin 

noch die Vorinstanz ihre übereinstimmende Behauptung, der 
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Beschwerdeführer habe die Mitteilung kurz vor Weihnachten 2015 empfan-

gen, belegen. Der Beschwerdeführer hat die Mitteilung vom 11. Dezember 

2015 gemäss eigenen Angaben erst als Beilage zum Schreiben der Be-

schwerdegegnerin vom 16. März 2016 erhalten. Objektive Hinweise, wel-

che auf einen früheren Empfang hindeuten, sind nicht ersichtlich. Vielmehr 

spricht der Umstand, dass der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers in 

seiner Eingabe vom 14. März 2016 an die Beschwerdegegnerin keinerlei 

Bezug auf die Mitteilung vom 11. Dezember 2015 genommen, sondern le-

diglich das frühere Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 30. April 2015 

erwähnt hat, für die Darstellung, dass der Beschwerdeführer die Mitteilung 

bis dahin nicht erhalten hatte. Andernfalls wäre mit überwiegender Wahr-

scheinlichkeit davon auszugehen, dass er die Mitteilung vom 11. Dezember 

2015 seinem Rechtsvertreter übergeben und dieser sie im Schreiben vom 

14. März 2016 erwähnt hätte. Es bestehen jedenfalls Zweifel daran, dass 

der Beschwerdeführer die Mitteilung bereits vor dem 16. März 2016 emp-

fangen haben soll. Folglich ist rechtsprechungsgemäss auf seine Darstel-

lung, wonach er die Mitteilung erst als Beilage zum Schreiben vom 

16. März 2016 empfangen hat, abzustellen. Eine Auslösung der Beschwer-

defrist ist somit frühestens ab Erhalt dieses Schreibens anzunehmen. Vor 

diesem Hintergrund kann offen bleiben, ob die Frist von dem gemäss der 

Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin angenommenen Empfangszeit-

punkt "relativ kurz vor Weihnachten" bis zur Eingabe des Beschwerdefüh-

rers vom 14. März 2016 noch – wie es die Vorinstanz festgehalten hat – 

erklärbar sei oder ob diese Zeitspanne bereits als unangemessen lange zu 

qualifizieren wäre.  

5.2.6.6 Nachdem der Beschwerdeführer die Beschwerdegegnerin mit 

Schreiben vom 24. März 2016 erneut aufgefordert hatte, die Grundlagen 

und Voraussetzungen für die Ausrichtung von Einmaleinlagen offen zu le-

gen sowie sich zu deren Berechnung im Einzelfall und der Frage, weshalb 

er keinen Anspruch auf eine solche Leistung haben solle, zu äussern, liess 

sich die Beschwerdegegnerin darauf ein und antwortete ausführlich mit 

Schreiben vom 30. März 2016, unterzeichnet vom Präsidenten und vom 

Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin. In diesem Schreiben wurden 

dem Beschwerdeführer insbesondere weitere, bisher nicht erwähnte Krite-

rien mitgeteilt (z.B. der Umstand, dass der Beschwerdeführer während […] 

Jahren jeweils den höchstmöglichen Jahreslohn versichert gehabt habe, 

sowie der Zivilstand des Beschwerdeführers im Zeitpunkt seiner Pensio-

nierung), welche beim Entscheid, dem Beschwerdeführer keine ausseror-

dentliche Einmaleinlage auszurichten, berücksichtigt worden seien. Das 

die Mitteilung vom 11. Dezember 2015 erweiternde Schreiben vom 
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30. März 2016 ist somit als Anfechtungsobjekt mit fristauslösender Wirkung 

zu qualifizieren. Zu beurteilen ist folglich im Weiteren die Rechtserheblich-

keit der vom Beschwerdeführer im Zeitraum von 30. März bis 17. August 

2016 neu vorgebrachten Sachverhaltselemente (vgl. oben E. 5.2.6.2). 

5.2.6.7  Nach der Mitteilung der Beschwerdegegnerin vom 30. März 2016, 

wonach diese am negativen Beschluss betreffend Gewährung einer aus-

serordentlichen Einmaleinlage, wie er mit Schreiben vom 11. Dezember 

2015 mitgeteilt worden sei, festhalte, setzte sich der Beschwerdeführer mit 

einem Mitglied des Stiftungsrats der Beschwerdegegnerin in Kontakt. In 

dem ins Recht gelegten E-Mail vom 14. April 2016 schrieb der Beschwer-

deführer dem betreffenden Stiftungsratsmitglied, er sei dahingehend infor-

miert, dass anlässlich der nächsten Stiftungsratssitzung vom 29. April 2016 

ein Traktandum "Abgang A._______" angesetzt sei. Wie er ihn bereits te-

lefonisch informiert habe, warte er eine Neubeurteilung seitens des Stif-

tungsrats ab. Er sei zuversichtlich, dass der Stiftungsrat seine Verdienste 

betreffend Weiterbestehen der Ausgleichskasse C._______ neu positiv be-

werte und sich der Verantwortung von bisherigen und künftigen nicht reg-

lementierten Einmaleinlagen bewusst sei. Er danke für seinen Einsatz und 

bitte ihn um Mitteilung betreffend Neuentscheid in der ersten Maiwoche 

(vgl. Beilage 2 zu BVGer-act. 2). Nach Aussage des Beschwerdeführers 

wurde er vom betreffenden Stiftungsratsmitglied "im Verlauf des Monats 

Mai 2016" mündlich darüber informiert, dass der Stiftungsrat an seinem 

Entscheid festhalte (vgl. BVGer-act. 1, S. 7, Rz. 20 und S. 9 Rz. 26). Die 

Beschwerdegegnerin hat den Inhalt des E-Mails und die Behauptungen 

des Beschwerdeführers nicht substantiiert bestritten, insbesondere nicht, 

dass das Thema der ausserordentlichen Einmaleinlage für den Beschwer-

deführer ein Traktandum der Stiftungsratssitzung vom 29. April 2016 war 

und der Beschwerdeführer im Mai 2016 von dem betreffenden Stiftungs-

ratsmitglied mündlich darüber informiert wurde, dass der Stiftungsrat am 

Entscheid, dem Beschwerdeführer keine ausserordentliche Einmaleinlage 

auszurichten, festhielt. Der mündlichen Mitteilung des Stiftungsratsmit-

glieds im Mai 2016 über den Entscheid des Stiftungsrats vom 29. April 2016 

betreffend ausserordentliche Einmaleinlage kommt vorliegend die Bedeu-

tung eines neuen Anfechtungsobjekts mit beschwerdefristauslösender Wir-

kung zu und stellt ein rechtserhebliches Sachverhaltselement für die Beur-

teilung der Rechtzeitigkeit der Aufsichtsbeschwerde dar. In diesem Zusam-

menhang rechtserheblich und zu berücksichtigen sind auch, als Ausdruck 

des Bedürfnisses nach weiterer Information, das Gesuch des Beschwer-

deführers vom 10. Juni 2016 um Zustellung von Unterlagen sowie das 

Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 4. Juli 2016, mit welchem dem 
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Beschwerdeführer die angeforderten Unterlagen zugestellt wurden. Die zu-

gestellten Unterlagen, insbesondere die Jahresrechnungen, wurden in der 

Aufsichtsbeschwerde vom 17. August 2016 als Belege verwendet (vgl. 

Vorakten 1, S. 2), womit das Gesuch vom 10. Juni 2016 entgegen der An-

sicht der Vorinstanz (vgl. BVGer-act. 7, S. 3 Rz. 5 f.) durchaus relevant war 

für die Beschwerdeerhebung gegen den Beschluss des Stiftungsrats.  

5.2.6.8 Nach dem Gesagten sind die neuen Sachverhaltsvorbringen des 

Beschwerdeführers – da auch nicht davon auszugehen ist, dass der Zeit-

punkt des Vorbringens auf nachlässiger Prozessführung beruhe oder der 

Verschleppung des Prozesses diene (vgl. oben E. 5.2.6.1; zur allfälligen 

Mitwirkungspflichtverletzung vgl. unten E. 7.2.3) – für die Beurteilung der 

Rechtzeitigkeit der Aufsichtsbeschwerde zu berücksichtigen.  

5.2.7 Zu prüfen bleibt somit, ob unter Berücksichtigung der neuen Sach-

verhaltselemente der Beschwerdeführer die Frist zur Erhebung der Stif-

tungsaufsichtsbeschwerde eingehalten hat und damit die Eintretensvo-

raussetzung der Rechtzeitigkeit der Beschwerde gegeben ist.  

5.2.7.1 Wie dargestellt, ist die Rechtsprechung betreffend die Frist zur Er-

hebung einer Stiftungsaufsichtsbeschwerde nicht einheitlich. Mit Urteil des 

BGer 9C_15/2019 vom 21. Mai 2019 hat das Bundesgericht, wie erwähnt, 

verschiedene Varianten von Anwendungsanalogien zur Bestimmung der 

Beschwerdefrist diskutiert (Variante 1: 30-tägige Frist in analoger Anwen-

dung von Art. 75 ZGB [vgl. E. 3.1.1];  Variante 2: analoges Vorgehen wie 

bei der Anfechtung des Verteilplans im Kontext einer Teilliquidation mit Ab-

stellen auf das Teilliquidationsreglement, welches gemäss verbreiteter Pra-

xis ein internes Einspracheverfahren mit üblicherweise 30-tägiger Frist ab 

Zustellung der Information vorsehe [vgl. E. 3.1.2]; Variante 3: analoge An-

wendung der 30-tägigen Frist des Verwaltungsrechts [vgl. E. 3.1.3]; Vari-

ante 4: analoge Anwendung der in anderen Bereichen des Sozialversiche-

rungsrechts entwickelten Rechtsprechung zur Einräumung einer angemes-

senen Bedenkfrist bei Entscheiden im formlosen Verfahren, wobei diesfalls 

etwa massgebend ist, wie komplex die Materie ist, ob die Person sachkun-

dig ist und ob die Vorsorgeeinrichtung den Beschluss begründet hat oder 

nicht [vgl. E. 3.1.3], vgl. auch oben E. 5.2.1).  

5.2.7.2 Betreffend Variante 2 lag dem Urteil 9C_15/2019 ein Sachverhalt 

zugrunde, in dem das Teilliquidationsreglement ein internes Einsprache-

verfahren und eine Einsprachefrist von 30 Tagen vorsah. Das Bundesge-

richt führte aus, insoweit lasse sich ein Bogen zurück zum Vereinsrecht 
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ziehen, in dem der Grundsatz gelte, dass von sämtlichen Rechtsbehelfen, 

welche die Vereinsorganisation zur Verfügung stelle, Gebrauch zu machen 

sei, bevor ein Vereinsmitglied den staatlichen Rechtsschutz in Anspruch 

nehmen könne. Diese Parallele wie auch diejenige in der Materie sprächen 

dafür, in concreto analog auf die reglementarisch normierte Frist von 30 

Tagen abzustellen, innert welcher die Verteilung der streitigen freien Mittel 

zumindest beim Stiftungsrat anzufechten sei (vgl. E. 3.1.2). Im vorliegen-

den Fall findet sich in den vorinstanzlichen Unterlagen ein Auszug aus dem 

Teilliquidationsreglement der Beschwerdegegnerin (vgl. "Anhang zum Per-

sonalvorsorgestiftungsreglement – Verfahren/Ausführungsbestimmungen 

bei Teilliquidation", Vorakten 29). Gemäss dessen Art. 5 Ziff. 4 und 5 ist bei 

Teilliquidationen ein internes Einspracheverfahren vorgesehen, wobei die 

Einsprachefrist indes in Abweichung zum Sachverhalt im Urteil 

9C_15/2019 lediglich 20 Tage beträgt und damit kürzer ist als im Vereins-

recht, wo gemäss Art. 75 ZGB eine 30-tägige Frist gilt (Variante 1). Da 

nebst dem Vereinsrecht auch die anderen vom Bundesgericht erwähnten 

Anwendungsanalogien eine Frist von 30 Tagen (Variante 3) oder mehr (Va-

riante 4) vorsehen, erscheint die analoge Anwendung des Teilliquidations-

reglements der Beschwerdegegnerin mit einer lediglich 20-tägigen Ein-

sprachefrist vorliegend nicht sachgerecht.  

5.2.7.3 Ebenfalls nicht sachgerecht erscheinen im vorliegenden Fall die 

vom Bundesgericht im Urteil 9C_15/2019 als Möglichkeiten diskutierten 

analogen Anwendungen von feststehenden gesetzlichen Fristen (Varian-

ten 1 und 3). Dies begründet sich zunächst mit den vorliegend erfolgten 

Reformationen des Anfechtungsobjekts der Stiftungsaufsichtsbeschwerde, 

indem sich die Beschwerdegegnerin wiederholt auf die Eingaben des Be-

schwerdeführers mit Beanstandungen gegen den Beschluss des Stiftungs-

rats, ihm keine ausserordentliche Einmaleinlage auszurichten, eingelassen 

hat. So nahm sie nach der ersten Mitteilung vom 11. Dezember 2015 in 

einem weiteren Schreiben vom 30. März 2016 ausführlich mit einer weiter-

gehenden Begründung Stellung und traktandierte schliesslich das Thema 

der ausserordentlichen Einmaleinlage für die Stiftungsratssitzung am 

29. April 2016, was für den Beschwerdeführer nachvollziehbarerweise den 

Anschein erweckte, eine Neubeurteilung seitens des Stiftungsrats in der 

betreffenden Angelegenheit sei möglich. Durch die wiederholten Einlas-

sungen war für den Beschwerdeführer die von der Beschwerdegegnerin 

beabsichtigte Verbindlichkeit des abschlägigen Entscheids nicht erkenn-

bar. Dies umso weniger, als die Beschwerdegegnerin in keinem Schreiben 

auf die Möglichkeit hingewiesen hat, an die Aufsichtsbehörde zu gelangen 

zwecks Erhalt einer anfechtbaren Verfügung. Im Weiteren ist der Zeitpunkt 
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der Kenntnisnahme des Beschwerdeführers von der mündlichen Mitteilung 

des Stiftungsratsmitglieds "im Verlaufe des Monats Mai 2016" derart vage, 

dass es nicht möglich wäre, den Beginn einer gesetzlichen Frist festzule-

gen. Aufgrund der gesamten Umstände im vorliegenden Fall ist vielmehr 

eine an den Einzelfall anpassungsfähigere Lösung angezeigt in Form einer 

analogen Anwendung der in anderen Bereichen des Sozialversicherungs-

rechts entwickelten Rechtsprechung zur Einräumung einer angemessenen 

Bedenkfrist bei Entscheiden im formlosen Verfahren (Variante 4). 

5.2.7.4 Das Bundesgericht hat im Urteil 9C_15/2019 bei der Variante 4 auf 

Kommentarstellen zu Art. 51 ATSG und Art. 53d BVG referenziert (vgl. E. 

3.1.3 in fine). Im Rahmen von Art. 51 ATSG hat die bisherige Praxis und 

Rechtsprechung eine Frist für das Begehren, eine formelle Verfügung zu 

erlassen, von ungefähr einem Jahr als noch angemessen erachtet. Es ist 

indes auf die Verhältnisse im betreffenden Versicherungszweig sowie auf 

die Umstände des konkreten Falls abzustellen. Nach der Rechtsprechung 

ist massgebend darauf abzustellen, wie lange im konkreten Einzelfall die 

angemessene Überprüfungs- und Überlegungsfrist dauert, nach deren Ab-

lauf angenommen werden kann, die betreffende Person habe sich mit der 

getroffenen Regelung abgefunden. Dabei kann allenfalls als Richtschnur 

eine Frist von 90 Tagen gelten, welche zudem derjenigen entspricht, innert 

welcher allgemein ein Revisionsgesuch einzureichen ist. Mithin sind als 

Kriterien, welche die Länge der Frist beeinflussen, folgende zu betrachten: 

Hinweis auf die Befugnis, eine formelle Verfügung zu verlangen; Sach-

kunde der Partei bzw. ihrer Vertretung; Komplexität der Materie, insbeson-

dere die Frage, ob die Tragweite der Entscheidung ohne Weiteres erkenn-

bar ist; Verhalten des Versicherungsträgers, etwa die Frage, ob er den 

formlosen Entscheid begründet hat oder nicht (vgl. UELI KIESER, Kommen-

tar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 22 f. zu Art. 51 ATSG). Gemäss Art. 53d 

Abs. 6 BVG haben die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner das 

Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei 

der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen. 

Im Gesetz ist weder festgelegt, innert welcher Frist dies zu geschehen hat, 

noch geregelt, ab wann eine allfällige Frist zu laufen beginnt. Die Vorsor-

geeinrichtung kann eine Frist festsetzen, welche indessen ausreichend 

lange zu sein hat (in der Regel 30 Tage; vgl. auch Urteil 9C_15/2019 E. 

3.1.2). Fehlt es an einer reglementarischen Fristenregelung, so ist nach 

KIESER davon auszugehen, dass die in anderen Bereichen des Sozialver-

sicherungsrechts entwickelte Rechtsprechung zur Einräumung einer ange-

messenen Bedenkfrist bei Entscheiden im formlosen Verfahren sinnge-

mäss zur Anwendung gebracht werden kann, wobei die Frist ihren Lauf erst 
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mit der genügenden Information nehmen kann (vgl. UELI KIESER, in: Kom-

mentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 

2. Aufl. 2019, N. 47 zu Art. 53d BVG).  

5.2.7.5 Unter Berücksichtigung der erwähnten Kriterien zur Bestimmung 

der Länge der Frist bei der Anwendungsanalogie der in anderen Bereichen 

des Sozialversicherungsrechts entwickelte Rechtsprechung zur Einräu-

mung einer angemessenen Bedenkfrist bei Entscheiden im formlosen Ver-

fahren sind vorliegend als fristverlängernde Faktoren das Verhalten der Be-

schwerdegegnerin mit wiederholter Einlassung auf die Beanstandungen 

des Beschwerdeführers und die damit verbundene fehlende Erkennbarkeit 

einer Verbindlichkeit des Entscheids der Beschwerdegegnerin für den Be-

schwerdeführer zu nennen, zumal die Beschwerdegegnerin, wie erwähnt, 

auch nie auf die Möglichkeit hingewiesen hat, den Entscheid bei der Auf-

sichtsbehörde anzufechten und damit den Erlass einer formellen Verfü-

gung zu erwirken. Demgegenüber sind die Sachkunde des Beschwerde-

führers, welche er als ehemaliger (…) einer Ausgleichskasse (über […] 

Jahre), als ehemaliges Stiftungsratsmitglied (über […] Jahre) und ehema-

liger (…) (über […] Jahre) der Beschwerdegegnerin erworben hat (vgl. 

BVGer-act. 6, S. 7), sowie der Umstand, dass der Beschwerdeführer ab 

14. März 2016 rechtlich vertreten war, als fristverkürzende Faktoren zu be-

rücksichtigen. Zudem erscheint die Streitsache nicht besonders komplex. 

Ausgehend von der vorliegend massgebenden letzten fristauslösenden 

mündlichen Mitteilung im Verlaufe des Monats Mai 2016 betreffend das Er-

gebnis der Stiftungsratssitzung vom 29. April 2016 bis zur Erhebung der 

Stiftungsaufsichtsbeschwerde vom 17. August 2016 vergingen rund drei 

Monate, in welchen der Beschwerdeführer indes nicht untätig blieb. So for-

derte er wohl innert etwa 30 Tagen ab Erhalt der mündlichen Mitteilung mit 

Schreiben vom 10. Juni 2016 von der Beschwerdegegnerin weitere Unter-

lagen und Auskünfte an. Nach rund einem Monat Wartezeit bis zur Zustel-

lung der angeforderten Unterlagen durch die Beschwerdegegnerin am 

4. Juli 2016 (beim Rechtsvertreter gemäss Stempel eingegangen am 5. Juli 

2016) verfasste der Beschwerdeführer bzw. sein Rechtsvertreter unter Ein-

bezug der zugestellten Unterlagen in etwas mehr als 30 Tagen die Stif-

tungsaufsichtsbeschwerde vom 17. August 2016. Die vom Beschwerdefüh-

rer beanspruchte Überprüfungs- und Überlegungsfrist von insgesamt rund 

drei Monaten, wobei rund ein Monat auf die Wartezeit bis zur Zustellung 

der Unterlagen durch die Beschwerdegegnerin zurückzuführen ist, er-

scheint im vorliegenden Fall unter Berücksichtigung sämtlicher Faktoren 

als gerade noch angemessen. Somit ist entgegen der Ansicht der Vor-

instanz und Beschwerdegegnerin die Stiftungsaufsichtsbeschwerde des 
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Beschwerdeführers vom 17. August 2016 nicht verspätet erfolgt und die 

Eintretensvoraussetzung der Rechtzeitigkeit der Beschwerde ist folglich 

gegeben.  

6.  

6.1 Nach dem Gesagten – und da auch alle anderen Eintretensvorausset-

zungen, insbesondere ein taugliches Anfechtungsobjekt und zulässige Be-

schwerdegründe (zu diesen und weiteren Eintretensvoraussetzungen vgl. 

RENATA TRAJKOVA, Das klassische Stiftungsaufsichtsrecht. Grundlagen der 

Aufsicht über klassische Stiftungen in der Schweiz, 2023, S. 363 ff.) gege-

ben sind, – hätte die Vorinstanz auf die Stiftungsaufsichtsbeschwerde vom 

17. August 2016 eintreten und diese materiell behandeln müssen.  

6.2 Somit ist in Gutheissung der Beschwerde die Nichteintretensverfügung 

vom 15. Juni 2022 aufzuheben und die Sache zur materiellen Prüfung der 

Stiftungsaufsichtsbeschwerde an die Vorinstanz zurückzuweisen. 

7.  

Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdever-

fahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht zu befinden. 

7.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der 

Regel der unterliegenden Partei. Neben der beschwerdeführenden Partei 

kommt auch demjenigen Parteistellung zu, der sich mit eigenen Anträgen 

am Beschwerdeverfahren beteiligt (MARCEL MAILLARD, in: Praxiskommen-

tar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, Art. 63 Rz. 13). Somit hat 

vorliegend auch die Beschwerdegegnerin Parteistellung. Mit der Aufhe-

bung der angefochtenen Verfügung und Rückweisung der Angelegenheit 

an die Vorinstanz zur materiellen Prüfung der Stiftungsaufsichtsbe-

schwerde hat der Beschwerdeführer vollständig obsiegt.  

7.2   

7.2.1 Die Vorinstanz hat für den Fall des Obsiegens des Beschwerdefüh-

rers beantragt, dass dem Beschwerdeführer infolge Verletzung seiner Mit-

wirkungspflicht Verfahrenskosten auferlegt werden. Zur Begründung hat 

sie ausgeführt, indem der Beschwerdeführer trotz Aufforderung der Vo-

rinstanz vom 21. Februar 2022 auf eine Stellungnahme zur Rechtzeitigkeit 

seiner Eingabe vom 17. August 2016 verzichtet und erst in der Beschwerde 

ans Bundesverwaltungsgericht auf die zusätzlichen Sachverhaltselemente 
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hingewiesen habe, habe er seine Mitwirkungspflicht im Aufsichtsbeschwer-

deverfahren verletzt (vgl. BVGer-act. 7, S. 4 Rz. 9).  

7.2.2  Ausnahmsweise können auch einer obsiegenden Partei Verfahrens-

kosten auferlegt werden, wenn diese durch Verletzung der Verfahrens-

pflichten verursacht worden sind (Art. 63 Abs. 3 VwVG). Dies ist typischer-

weise der Fall, wenn die beschwerdeführende Partei das Beschwerdever-

fahren und/oder das vorinstanzliche Verfahren durch Verletzung von Mit-

wirkungspflichten (Art. 13 VwVG) unnötigerweise verursacht und/oder in 

die Länge gezogen hat, etwa durch verspätetes Vorbringen relevanter Be-

weismittel, die zu einer Gutheissung der Beschwerde führen (MO-

SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, a.a.O, Rz. 4.52).  

7.2.3 Der Beschwerdeführer hat in der Replik festgehalten, er habe auf die 

Aufforderung der Vorinstanz vom 21. Februar 2022 in guten Treuen darauf 

hingewiesen, dass das Bundesverwaltungsgericht in E. 2.3.5.4 des Urteils 

C-2881/2019 festgehalten habe, er sei zur Erhebung einer Aufsichtsbe-

schwerde legitimiert und die Voraussetzungen für eine solche seien erfüllt 

gewesen. Wäre die Aufsichtsbeschwerde vom 17. August 2016 nach Auf-

fassung des angerufenen Gerichts verspätet gewesen, wären die Voraus-

setzungen nicht erfüllt gewesen (vgl. BVGer-act. 9, S. 4, Rz. 5). Wie bereits 

erwähnt, kann sich die Feststellung des Bundesverwaltungsgerichts, wo-

nach die Voraussetzungen für eine Aufsichtsbeschwerde erfüllt seien, nach 

dem Kontext lediglich auf die Beschwerdelegitimation beziehen (vgl. oben 

E. 5.1.4). Allerdings muss zugunsten des Beschwerdeführers festgehalten 

werden, dass die vorbehaltslose Formulierung im Urteil C-2881/2019 "die 

Voraussetzungen (Hervorhebung durch das Bundesverwaltungsgericht) 

für eine Aufsichtsbeschwerde sind erfüllt" für sich genommen unklar bzw. 

unvollständig ist. So hat sich auch die Beschwerdegegnerin in ihrer Stel-

lungnahme vom 22. April 2022 trotz Aufforderung der Vorinstanz nicht zur 

Rechtzeitigkeit der Beschwerde geäussert, sondern ist offenbar wie der 

Beschwerdeführer davon ausgegangen, das Bundesverwaltungsgericht 

habe die formellen Voraussetzungen geprüft (vgl. Beilage 27 zu BVGer-

act. 1). Ein Hinweis im Urteil C-2881/2019 darauf, dass nebst der Legitima-

tion noch weitere Beschwerdevoraussetzungen vorliegen bzw. von der Vo-

rinstanz geprüft werden müssen, hätte zur besseren Verständlichkeit bei-

getragen. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht gerechtfertigt, dem 

Beschwerdeführer eine Mitwirkungspflichtverletzung vorzuwerfen, indem 

er auf die Aufforderung der Vorinstanz, sich zur Eintretensvoraussetzung 

der Rechtzeitigkeit der Stiftungsaufsichtsbeschwerde zu äussern, auf das 

Urteil C-2881/2019 verwies, in der Annahme, es seien mit dem Urteil 
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sämtliche Eintretensvoraussetzungen für eine Stiftungsaufsichtsbe-

schwerde bereits bejaht worden. Hinzu kommt, dass das vorliegende Be-

schwerdeverfahren darauf zurückzuführen ist, dass die Vorinstanz die Ein-

gabe des Beschwerdeführers vom 17. August 2016 damals fälschlicher-

weise als Anzeige und nicht als Stiftungsaufsichtsbeschwerde behandelt 

hat. Nach dem Gesagten sind dem Beschwerdeführer vorliegend keine 

Verfahrenskosten aufzuerlegen. Der von ihm geleistete Kostenvorschuss 

von Fr. 3'000.– ist ihm nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils 

zurückzuerstatten.  

7.3 Entsprechend dem Ausgang des vorliegenden Verfahrens sind die Ver-

fahrenskosten der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Un-

ter Berücksichtigung des Umfangs und der Schwierigkeit der Streitsache, 

Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (vgl. Art. 63 

Abs. 4bis VwVG) sind die Verfahrenskosten auf Fr. 3'000.– festzusetzen.  

Der Vorinstanz sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2 

VwVG). 

7.4 Gemäss Art. 64 Abs. 1 VwVG hat die ganz oder teilweise obsiegende 

Partei Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen not-

wendigen und verhältnismässig hohen Kosten (vgl. auch Art. 7 ff. des Reg-

lements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor 

dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Entschädi-

gung wird der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Na-

men die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Ge-

genpartei auferlegt werden kann (Art. 64 Abs. 2 VwVG). 

7.5 Dem obsiegenden, anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer ist zulas-

ten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung zuzusprechen. Der 

Rechtsvertreter hat keine Kostennote eingereicht, weshalb die Parteient-

schädigungen aufgrund der Akten zu bestimmen ist (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 

VGKE). Unter Berücksichtigung des gebotenen und aktenkundigen Auf-

wands, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des vorlie-

gend zu beurteilenden Verfahrens ist eine Parteientschädigung von pau-

schal Fr. 2'800.– angemessen. Der unterliegenden Beschwerdegegnerin 

ist keine Parteientschädigung zuzusprechen. Der Vorinstanz ist ebenfalls 

keine Entschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 7 Abs. 3 VGKE). 
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

In Gutheissung der Beschwerde wird die angefochtene Verfügung vom 

15. Juni 2022 aufgehoben und die Sache zur materiellen Prüfung der Stif-

tungsaufsichtsbeschwerde vom 17. August 2016 an die Vorinstanz zurück-

gewiesen. 

2.  

Der Beschwerdegegnerin werden Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– aufer-

legt. Dieser Betrag ist nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils 

zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zahlungsfrist beträgt 

30 Tage ab Rechnungsdatum. Die Zustellung der Rechnung erfolgt mit 

separater Post. 

Der vom Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss wird ihm nach Ein-

tritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.  

3.  

Der Beschwerdeführerin wird eine Parteientschädigung von Fr. 2'800.– zu-

lasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen. 

4.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, die Beschwerdegegnerin, die 

Vorinstanz, das Bundesamt für Sozialversicherungen und die Oberauf-

sichtskommission BVG. 

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Christoph Rohrer Nadja Francke 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-

rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen 

gemäss Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG gegeben sind. Die Frist ist gewahrt, 

wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundes-

gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder 

einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung 

übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift hat die Be-

gehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unter-

schrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel 

sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen 

(Art. 42 BGG). 

 

Versand: 

 

 


